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hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen 

zu nutzen.

Für den Investmentfonds dürfen internationale  Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie internationale 
Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens, direkt oder 
indirekt über Investmentfonds, erworben werden. 
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